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Wasser ist Leben.

Die WASS GmbH als Partner von Kommunen und Zweck-
verbänden unterstützt diese bei allen im Zusammenhang 
mit dem Trink- und Abwasser stehenden Aufgaben. Die 
konsequente Umsetzung trägt zur Erhaltung der Umwelt 
und Entlastung kommunaler Haushalte bei.
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Zielstellung

Anpassung vorhandener Abwasserbehand-
lungsanlagen (KKA, abflusslose Gruben) an 
den Stand der Technik.

Was wird gefördert?

Neubau oder Ertüchtigung von KKA zur Be-
handlung von häuslichem oder diesem ver-
gleichbaren Abwasser, außer Anlagen zur 
Neuerschließung von Grundstücken.    
   
  

Wer wird wie hoch gefördert?

Eine Förderung erhält der Bauherr für die 
Errichtung bzw. die Nachrüstung einer 
vorhandenen KKA zur Anpassung an den 
Stand der Technik.

Höhe der Förderung:

• Neuerrichtung einer KKA mit biologischer
 Reinigungsstufe

 Grundförderung für 4 EW ............... 1.500,- €   
 je weiterem EW ............................................150,- €

• Nachrüstung einer vorhandenen KKA mit
 biologischer Reinigungsstufe

 Grundförderung für 4 EW ............... 1.000,- €
 je weiterem EW  ........................................... 150,- €

• Zuschlag für weitergehende 
 Reinigungsanforderungen von KKA

 Grundförderung für 4 EW ....................300,- €  
 je weiterem EW ...............................................50,- €

Verfahrensweg für den 
Grundstückseigentümer

1. Interessensbekundung für die Förderung ei-
ner privaten KKA im Rahmen der „Förderrichtlinie 
Siedlungswasserwirtschaft“ RL S WW/2007 – (lt. 
Formblatt) beim öffentl. Aufgabenträger (Abwas-
serzweckverband bzw. Gemeinde) über die WASS 
GmbH

                                                      

2. Einholung der wasserrechtlichen Erlaubnis bei 
der Unteren Wasserbehörde (Landratsamt Pirna) 
bzw. Abschluss einer Indirekteinleitungsvereinba-
rung mit dem öffentlichen Aufgabenträger

3. Kauf sowie Errichtung/Einbau der geplanten 
KKA bei und durch eine Fachfirma

4. Abschluss eines Wartungsvertrages mit
einer autorisierten Fachfirma

5. Abnahme der KKA durch die WASS GmbH

6. Beantragung der Auszahlung der Fördermittel 
entsprechend Formblatt (bei der WASS GmbH ein-
zureichen)

7. Bewilligung und Auszahlung der Förder-               
mittel durch die Sächsische Aufbaubank

SAB-Formblatt zur Interessensbekundung zur Er-
richtung/Nachrüstung einer vollbiologischen KKA 
mit datenschutzrechtlicher Einwilligungserklärung 
lt. SAB-Vordruck 60323-2
technische Dokumentation zur derzeitigen Anlage 
(falls vorhanden)

Flurstücks-/Lageplan
techn. Dokumentation zur geplanten KKA
Bauartzulassung der geplanten KKA

Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis
bzw. Abschluss einer Indirekteinleitungs-
vereinbarung

Vorlage der technischen Dokumentation
und des Wartungsvertrages 
Errichtererklärung

Antrag auf  Auszahlung einer Zuwendung für  
private KKA gemäß Formblatt RL SWW/2007 
unter Beifügung von:

- Originalrechnung der KKA
- Zahlungsnachweise
- Abnahmeprotokoll zur KKA (Kopie)
- Wartungsvertrag (Kopie)
- ggf. Dokumentation bei mehreren
  angeschlossenen Grundstücken

Voraussetzungen / 
Nachweise
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